
Wermelskirchen, den   

angenommen durch:  Bürgerbüro 

  Steuerabteilung 

 

Empfänger: 
 
Stadt Wermelskirchen 
- Sachgebiet Steuer - 
Telegrafenstraße 29-33 
42929 Wermelskirchen 

Unterschrift – Sachbearbeiter(in) 
 
 
 
Antrag auf Steuerbefreiung / Steuerermäßigung  

 Steuerbefreiung nach § 3 der Hundesteuersatzung  

für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst 
hilfloser Personen dienen (sonst hilflose Personen sind Personen mit 
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“)  

Antragsgrund: _______________________________________________________ 

Voraussetzung nachgewiesen durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit 
Merkzeichen ________________________________________________________

 
 Steuerermäßigung nach § § 4, 5 der Hundesteuersatzung 

  
 für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden dienen 

 
 für Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhund verwendet werden 

 
 für Hunde, die als Jagdgebrauchshunde geprüft und anerkannt sind 

Voraussetzungen nachgewiesen durch Jagdschein vom ___________ und 
 Prüfungsbescheinigung für die Hunde vom ___________________ 

 
 für Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozial-

hilfegesetz (BSHG) 

 für Hundezüchter (Zwingersteuer) 

 
Voraussetzungen: 
Zuchtnachweis gem. amtlichen Vordrucken 

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die Änderungen von Voraussetzungen, die zur 
Steuerbefreiung / Steuerermäßigung geführt haben, der Steuerabteilung unverzüglich 
anzuzeigen. 

 

 
Unterschrift Hundehalter 

 
Die Erhebung und Erfassung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund des 
Landeshundegesetzes sowie der Hundesteuersatzung. 
 
 


